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RS OGH 1992/12/16 9ObA268/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1992

Norm

AZG §1 Abs2 Z8

Rechtssatz

Führungsaufgaben liegen nicht nur dann vor, wenn einem Angestellten Vorgesetztenfunktion zukommt, sondern auch,

wenn ihn Entscheidungen auf kaufmännischem oder technischem Gebiet obliegen.
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